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DER BUNDESMINISTER 
FOR BAUTEN UND TECHNIK 

I I -{gOf/der Beilagen zu den Stenographischeo ProtokoUen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebui1~pperiode 

ZI.10.101/138-I/1/80 

Parlamentarische Anfrage Nr.926 
der Abg.Dr.Ofner und Gen.betr. 
Trassenführung der geplanten S 6 
im Bereich Oberdanegg-Enzenreith. 

An den 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 Wie n 

Wien,am 1981 01 20 

rf1'1IAFi3 

1981 -01- 2 1 
zu 926IJ 

Auf die Anfrage Nr.926, welche die Abgeordneten Dr.Ofner 

und Genossen am 17.12.1980, betreffend TrassenfÜhrung der geplanten 

S 6 im Bereich Oberdanegg - Enzenreith, an mich gerichtet haben, 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1): 

Die Trassenführung der S 6, Semmering Schnellstraße im Ab

schnitt Oberdanegg - Enzenreith wurde fÜr die sogenannte Bergtrasse 

gem. § 4 BStG.1971 durch Verordnung vom 15.10.1980 festgelegt. 

Maßgebend fÜr diese Festlegung war die Haltung der betroffenen 

Gemeinden, welche sich einhellig fÜr die Bergtrasse ausgesprochen 

und die als Alternative vorgeschlagene Hangtrasse entschieden abge

lehnt haben. 

Zu 2): 

Nach den vom Amte der Niederösterreichischen Landesregierung 

angestellten Kostenermittlungen beträgt die Kostendifferenz zwischen 

der Bergtrasse und der Hangtrasse 79 Mio.S. Nach meiner Meinung sind 

diese Mehrkosten durch die Vorteile der Bergtrasse vor allem hinsichtlich 

der Umweltbeeinträchtigungen voll gerechtfertigt. 
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Zu 3): 

Die Realisierung der Bergtrasse wurde sowohl von den unmittelbar 

betroffenen Gemeinden Grafenbach, Enzenreith und Gloggnitz als auch 

von den im Zusammenhang mit der Situierung der Anschlußstellen interes

sierten Gemeinden Neunkirchen, Wimpassing und Ternitz gefordert. 

) 
/ 

/ 

;\i \r1:i~Ct '.J"-'L vv6\ 

874/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




